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Innovationsscheck

Wert:

Gültigkeit!
Frist:

Einlösbar:

höchstens CHF 7'500.-

Der Projektabschluss muss der KTI innerhalb von 12 Monaten ab dem
oben angegebenen Datum vorliegen.

Bei jeder von der KTI anerkannten beitragsberechtigten
Forschungsinstitution
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Sehr geehrter Herr Zweidler

Die Förderagentur für Innovation KTI freut sich Ihnen einen Innovationsscheck in der Höhe von höchs
tens CHF 7'500.- an Ihr obenerwähntes Vorhaben zu übergeben. Das weitere Vorgehen sieht folgen
de Schritte vor:

• Sie wählen die geeignete Forschungsinstitution aus, schliessen mit ihr eine Zusammenarbeits

vereinbarung ab und übergeben der Forschungsinstitution den Innovationsscheck.
• Die Forschungsinstitution sendet den Innovationsscheck mit der Zusammenarbeits

vereinbarung an die KTI.
• Die KTI erstellt einen Vertrag und sendet diesen den Partnern zur Unterschrift zu. Dieser Ver

trag ist durch das KMU und die Forschungsinstitution zu unterzeichnen und der KTI mit dem
Auszahlungsbegehren zu retournieren.

• Nach Erhalt dieser Dokumente wird die KTI die Auszahlung von CHF 7'500.- veranlassen.

• Die Forschungsinstitution führt die vereinbarten Arbeiten aus und sendet eine schriftliche Mittei

lung über den Projektabschluss der KTI zu.

Die Bedingungen für die Auszahlung dieses Innovationsschecks und weitere Einzelheiten entnehmen
Sie aus den Förderbedingungen unter: www.bbt.admin.ch/innoscheck.

Für allfällige Fragen steht Ihnen das KTI-Sekretariat gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

75ltUA-
Theres Steck

Projektverantwortliche Innovationsscheck
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